
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 08.03.2017 
 
 

Nr. SGB 0003/2017  
 

Interkantonale Vereinbarung über die kantonalen Beiträge an die Spitäler zur Finan-

zierung der ärztlichen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den Kantonen (Wei-

terbildungsfinanzierungsvereinbarung, WFV); Beitritt des Kantons Solothurn 

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 72 Absatz 1 der Verfassung des Kantons So-
lothurn (KV) vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regie-
rungsrates vom 10. Januar 2017 (RRB Nr. 2017/52), beschliesst: 
 
1. Der Kanton Solothurn tritt der Interkantonalen Vereinbarung über die kantonalen Beiträge 

an die Spitäler zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den 
Kantonen (Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung, WFV) vom 20. November 2014 bei. 

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Änderungen der Weiterbildungsvereinbarung zuzustim-
men, soweit es sich um geringfügige Anpassungen, insbesondere um Fragen des Verfahrens 
und der Organisation, handelt. 

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Urs Huber Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 

Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum. 
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1) BGS 111.1. 


